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Beschlussvorlage 
 
EG Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 304/2015 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: Bürgermeister Datum: 29.09.2015 
Bearbeiter: Claudia Wittke Wahlperiode 2014 - 2019 

 
 
Beratungsfolge Termin Abstimmung  Ja | Nein | Enthaltung 

Hauptausschuss 14.10.2015 mehrheitlich  8  |   1    |   0 

Stadtrat 04.11.2015 mehrheitlich 17 |   7    |   3 

 
Betreff: Verkauf Gesellschaftsanteile der GfAuS 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt den Verkauf der Gesellschaftsanteile der Einheitsgemeinde Stadt 
Tangerhütte an der Gesellschaft für Arbeitsförderung und Sanierung des Landkreises 
Stendal mbH (GfAuS) an die verbleibenden Gesellschafter zu einem symbolischen Wert in 
Höhe von 1,00 €. 
 
Gleichzeitig beschließt der Stadtrat damit einen Buchwertverlust in Höhe von 3.639 €. Ein 
Anteil hat einen Bilanzbuchwert von 520 €. Bei insgesamt 7 Anteilen besteht ein Buchwert in 
Höhe von 3.640 €. 
 

 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits 
veranschlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
 

 Ja  Nein 

Jahr 20  
EUR HH-Stelle:  

ggf. Stellungnahme 
Kämmerei 

 

 
 
  
 

 
 
______________________    
Andreas Brohm 
Bürgermeister          Siegel 
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Begründung: 
 
Der Stadtrat hat beschlossen als Gesellschafter aus der GfAuS auszutreten. Der 
Gesellschaftsvertrag lässt dies nur zu, wenn andere Gesellschafter der GmbH die Anteile der 
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erwerben.  
 
Die Einheitsgemeinde besitzt von den ehemaligen Gemeinden (Bellingen, Birkholz, Bittkau, 
Demker, Hüselitz, Tangerhütte) insgesamt 7 Anteile. 
 
Die verbleibenden Gesellschafter der GfAuS bieten der Einheitsgemeinde an, diese 7 Anteile 
zu einem symbolischen Wert von 1 € zu erwerben. 
Der Buchwert eines Anteiles entspricht 520 € insgesamt sprechen wir von einem Buchwert 
der Einheitsgemeinde von 3.640 €. 
 
Da das Angebot der verbleibenden Gesellschafter unter dem Bilanzbuchwert liegt, wird der 
Stadtrat gebeten hierzu einen Beschluss zu fassen. 
 
Dem Stadtrat ist es unbenommen auch für den Verbleib in der Gesellschaft zu stimmen. Die 
Gesellschafterumlage wird für die Einheitsgemeinde 20.000 € im Jahr betragen. 
 
Wichtig ist, dass uns die GfAuS angeboten hat, auch nach dem Austritt Teilnehmer (AHG´s) 
einkaufen zu können für einen Kostenbeitrag von 130,90 € pro Monat und Teilnehmer.  
So hätte die Einheitsgemeinde die Möglichkeit auch nach dem Austritt die anfallenden 
Aufgaben und Arbeiten weiterhin durch die Unterstützung von AHG´s zu bewältigen. 
 
Rechenbeispiel: 
 
Bei Verbleib in der GfAuS    
Kosten Umlage 20.000 €  
 
Bei Austritt und Einkauf gleicher Anzahl Teilnehmer (24 AHG´s) Kosten:  
205,5 Teilnehmermonate x 130,90 € = 26.899,95 € 
 
Bei Austritt und Vorschlag der Verwaltung Einkauf von 15 oder 20 AHG´s:  
15 AHG´s = 128,44 Teilnehmermonate x 130,90 € = 16.812,80 € 
 
20 AHG´s = 171,25 Teilnehmermonate x 130,90 € = 22.416,63 € 
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